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   Neues Gesetz  schränkt Überwachung 
 von Konsumenten nicht ein

Am 1. September tritt das neue Datenschutz
gesetz in Kraft. Die Privatsphäre wird dadurch 
nicht besser geschützt. Überwachungen im 
 Supermarkt, auf der Strasse oder Spionage im 
Internet sind weiterhin erlaubt.

Die neuesten Kameras 
in Läden filmen die 
Kunden und erken-

nen dabei Grösse, Ge-
schlecht, Gesicht, Blick-
richtung und wie lange sich 
eine Person an einem Ort 
aufhält. Diese Daten lassen 
sich dann mit den Daten der 
 Kassen und weiteren Kun-
dendaten verknüpfen, so-
dass der Kunde identifiziert 
werden kann (K-Tipp 5/ 
2023). Die SBB plante den 
Einsatz ähnlicher Kameras 
in Bahnhöfen. Nachdem 
der K-Tipp dies publik 
machte (K-Tipp 3/2023), 
versprachen die Bundes-
bahnen, auf die Erfassung 
von Alter, Geschlecht und 
Grösse zu verzichten.

Auch wer im Internet 
surft, wird genau verfolgt. 
Sein Verhalten wird aufge-
zeichnet und ausgewertet. 
Die TX Group AG zum 
 Beispiel, die den «Tages- 
Anzeiger» sowie die «Ber-
ner Zeitung» und die «Bas-
ler Zeitung» publiziert, 
sammelt laut ihrer Daten-
schutzerklärung persön-
liche Interessen und Ge-
wohnheiten der Leser, um 
ihnen auf sie zugeschnit-
tene Inhalte und Werbung 
zukommen zu lassen. 

Die Surfenden sind auf-
grund ihres Leseverhaltens 
und ihrer Gewohnheiten  
im Internet identifizierbar. 
So reichte es etwa, dass 

 jemand sich auf Blick.ch 
oder Bluewin.ch einen Den-
ner-Werbespot ansah, um 
von Denner per Post Wer-
bung zu erhalten (K-Tipp 8/ 
2022). 

Auch Zahlungen per Post, 
Bank oder Zahlplattformen 
wie Twint  werden ausge-
wertet und für Werbung 
 genutzt (K-Tipp 12/ 2023). 
Inkassofirmen und Wirt-
schaftsauskunfteien wie 
 Intrum oder CRIF sammeln 
ohne Zustimmung der Kon-
sumenten Daten über de-
ren persönliche und finan-
zielle Verhältnisse. Gestützt 
darauf verweigern dann In-
ternethändler mangels Kre-
ditwürdigkeit einen Kauf 
auf Rechnung (K-Tipp 20/ 
2022).

Das Datensammeln 
geht weiter

Das im September in Kraft 
tretende revidierte Daten-
schutzgesetz verhindert 
solche groben Eingriffe in 
die Privatsphäre auch künf-
tig nicht: Es sieht etwa aus-
drücklich vor, dass Unter-
nehmen weiterhin ohne 
Zustimmung der Betroffe-
nen «Personendaten zur 
Prüfung der Kreditwürdig-
keit» bearbeiten und zu die-
sem Zweck auch an Dritte 
weitergeben dürfen. Es ver-
bietet Wirtschaftsauskunf-
teien nur, Daten zu sam-

meln, die älter als zehn 
Jahre sind oder Kinder be-
treffen.

Auch die Überwachung 
der Kunden im Internet 

Gefährliche Produkte

Listerien im Käse, KinderVelohelme mit 
Mängeln, zu hohe Bleiwerte im Armband: 
Eine Auswahl aktueller Rückrufe.

 ■ Käse: Die Thurgauer Käserei Studer ruft ihr 
gesamtes Sortiment zurück. Bei einer inter
nen Kontrolle wurden auf einem Käse Liste
rien nachgewiesen. Diese Bakterien sind vor 
allem für Ältere, Leute mit Immunschwäche 
und Schwangere ein Gesundheitsrisiko und 
können Blutvergiftungen oder Fehlgeburten 
auslösen. Vom Rückruf betroffen sind: Alter 
Schweizer, Bergjuwel, Bodenseekäse, Der 
edle Maxx 365, Der freche Maxx, Der scharfe 
Maxx, Die zarte Klara, Familienkäse, Füür
tüfel, Käsermeister, Landchäs, Le Baron, 
MeisterChäs, Raclette carré, Rahmkäse, 
Rapsody, Reibkäse, Seemerzler, Sternen
käse, Wellenkäse mild, mittel und rezent so
wie WilhelmTell. Die Produkte waren unter 
anderem bei Coop, Denner, Manor, Migros, 
Spar und Volg erhältlich. Käufer können den 
Käse in den Laden zurückbringen. Der Kauf
preis wird erstattet.

 ■ Kinder-Velohelme: Spielwarenhändler 
Smyths Toys ruft sechs KinderVelohelme zu
rück. Diese lassen sich nicht richtig auf dem 
Kopf befestigen, weshalb sich das Kind bei 
 einem Sturz verletzen kann. Betroffen sind 
Helme von MV Sport Hong Kong mit farbigen 
Motiven: LOL Sur prise (Artikelnr. SKU 
206073), Disney Princes (SKU 206074), Paw 
Patrol (SKU 206075), Batman (SKU 127003), 
Disney Frozen (SKU 209551) und Spiderman 
(SKU 173294). Kunden erhalten den Kaufpreis 
in einer SmythsToysFiliale erstattet.

 ■ Armbänder: Kleiderhändler H & M mass bei 
einem Perlenarmband zu hohe Bleiwerte. Er 
ruft Produkte mit der Artikelnummer 1163609 
zurück. Kunden sollten den Schmuck in den 
Laden zurückbringen. Der Kaufpreis wird laut 
H & M auch ohne Kassenbon erstattet.

RÜCKRUFE

Rückrufliste von EU und OECD: Regelmässig 
 aktualisierte Listen (in Englisch) gibt es auf 
https://ec.europa.eu/safetygatealerts/ und  
http://globalrecalls.oecd.org. Auto-Rück-
rufe: Adac.de ! Rund ums Fahrzeug ! Repa
ratur, Pflege, Wartung ! Rückruf. Schweiz: 
Das Büro für Konsumentenfragen warnt vor 
ris kan ten  Produkten: Recall swiss.admin.ch.
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DATENSCHUTZ

   Neues Gesetz  schränkt Überwachung 
 von Konsumenten nicht ein

oder mit Kameras in Ge-
schäften und Bahnhöfen  
ist weiterhin erlaubt. Bei 
 Überwachungskameras 
reicht es, wenn ein Laden 

mit einem kleinen Kame-
ra symbol an der Türe da-
rauf hinweist, dass die Kun-
den gefilmt werden. Wird 
eine Person im Laden oder 

im Internet identifiziert 
und ihr Verhalten aufge-
zeichnet, ist zudem wie bis-
her eine ausdrückliche Ein-
willigung notwendig. Das 
Problem: Die meisten Kon-
sumenten übersehen eine 
solche Vertragsklausel im 
Kleingedruckten oder ak-
zeptieren sie unbemerkt 
mit einem Klick im Inter-
net.

Immerhin: In Zukunft 
müssen Firmen und Verei-
ne die Betroffenen ausführ-
licher informieren. Sie 
müssen ihnen die Kontakt-
daten der verantwortlichen 
Person bekannt  geben, die 
für allfällige Fragen oder 
Löschungsbegehren zu-
ständig ist. Zudem müssen 
sie mit teilen, welche Daten 
sie zu welchem Zweck spei-
chern und ob sie diese wei-
tergeben. Diese Angaben 
findet man meist in den so-
genannten Datenschutzer-
klärungen der Firmen. Das 
Gesetz sieht jedoch auch 

Ausnahmen vor: Kauft ein 
Unternehmen zum Beispiel 
bei einer anderen Firma 
Kundendaten, muss es die 
Betroffenen nicht informie-
ren, wenn dies einen «un-
verhältnismässigen Auf-
wand» verursacht.

Entscheidet im Kontakt 
mit einem Kunden – etwa 
bei einer Kreditfähigkeits-
prüfung – ein Computer, 
muss die Firma dies dem 
Betroffenen neu mitteilen. 
Der Kunde kann dann bei 
der Firma eine Beurteilung 
durch einen Angestellten 
verlangen.

Mehr Kompetenzen 
für Datenschützer

Der eidgenössische Daten-
schutzbeauftragte (Edöb) 
hat neu die Aufgabe, bei ei-
nem Verdacht auf unzuläs-
sige Datenbearbeitungen 
eine Untersuchung durch-
zuführen und Massnah-
men anzuordnen. Bisher 

durfte er nur Empfehlun-
gen erteilen, wenn persön-
liche Daten von vielen Leu-
ten betroffen waren.

Die Zürcher Juristin 
 Ursula Uttinger, Expertin 
für Datenschutz, meint: «Es 
ist sicherlich sinnvoll und 
zu begrüssen, dass der 
Edöb eine eigene Verfü-
gungskompetenz erhält. 
Wichtig ist dabei, dass er 
auch die notwendigen Res-
sourcen erhält.» 

Nur: Dem Datenschutz-
beauftragten stehen für die-
se Zusatzaufgaben nur we-
nige zusätzliche Stellen zur 
Verfügung. Edöb-Spreche-
rin Daniela Wittwer: «In 
Hinblick auf das neue Da-
tenschutzgesetz hat das 
Parlament insgesamt neun 
zusätzliche Stellen zuge-
sprochen.» Fünf davon 
könnten für die Beaufsich-
tigung von Behörden und 
Unternehmen eingesetzt 
werden. 

 Karl Kümin

Einsichts- und Löschungsbegehren stellen: 
So einfach erfahren Sie, was Firmen über Sie wissen 

Grundsätzlich gilt: 
 Privatpersonen können 
bei Unternehmen und 
Behörden Einsicht in die 
über sie gesammelten 
Daten verlangen. Diese 
müssen dann alle Daten 
offenlegen und erklären, 
woher sie stammen, 
weshalb und wie lange 
sie gespeichert und an 
wen sie allenfalls weiter
gegeben werden. 

Betroffene können 
von  Unternehmen auch 
die Löschung der Daten 
verlangen. In diesem Fall 
dürfen die Firmen die 
 Informationen nur dann 
weiter speichern, wenn 
Sie «ein über wiegendes 
Interesse» daran haben. 
Das kann etwa der Fall 
sein, wenn die Firmen 
die  Informationen für die 
Abwicklung eines Ver

trags mit dem Konsu  
menten benötigen oder 
bei einer gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht.

Der KTipp hat  
einen Musterbrief für  
ein  Einsichts und 
 Löschungsbegehren 
verfasst. Download 
 unter: Ktipp.ch ! 
 Service ! Musterbriefe 
!  Auskunfts und 
 Löschungsbegehren
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